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Beschlussvorschlag: 

Der Ausschuss in Inklusion und Gesundheit bestellt Herrn Kreisamtmann Christoph 
Stuch zum stellvertretenden Schriftführer des Ausschusses für Inklusion und 
Gesundheit. 

Erläuterungen: 

Nach § 20 der Geschäftsordnung für den Kreistag wird über jede Sitzung des 
Kreistages vom Schriftführer eine Niederschrift gefertigt, die vom Landrat und von 
einem vorn Kreistag zu bestellenden Schriftführer zu unterzeichnen ist. Für die 
Ausschüsse des Kreistages finden gern. § 22 die Bestimmungen der 

Geschäftsordnung entsprechende Anwendung soweit nicht in besonderen 
Vorschriften etwas anderes bestimmt ist. 

Der Ausschuss für Inklusion und Gesundheit bestellt gemäß § 20 i.V.m. § 22 der 
Geschäftsordnung auf Vorschlag des Landrates seinen Schriftführer und dessen 
Vertreter. 

Es wird vorgeschlagen, Herrn Christoph Stuch als stellvertretenden Schriftführer zu 
bestellen. 

Im Auftrag 

(Dr. Kirsten Hasper, Amtsleitung) 

Zur Sitzung des Ausschusses für Inklusion und Gesundheit am 10.11.2021. 
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